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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ in der Kerngemeinde Groß-Zimmern. Die zeichnerischen Fest-
setzungen (Planteil) und tabellarischen Festsetzungen (Nutzungsschablone) werden durch diese 
textlichen Festsetzungen ergänzt. 

Mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ wird die rechtskräftige 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ (in Kraft getreten am 22.12.2011) in einem 
Teilbereich überplant und ersetzt. Die Festsetzungen für den Kompensationsbereich (Teilgel-
tungsbereich 2) werden von der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ 
nicht berührt und bleiben unverändert wirksam. 

Die gegenüber der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ geänderten oder ergänzten 
Festsetzungen sind nachfolgend kursiv gekennzeichnet. Auf den Geltungsbereich der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes nicht zutreffende Textfestsetzungen der 1.  Änderung des Bebau-
ungsplanes wurden gestrichen. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4 und 19 BauNVO 

Der Geltungsbereich wird gemäß § 4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt.  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein 
zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke un-
zulässig sind. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen 

werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit 
unzulässig. 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit Flachdächern darf die zulässige Höhe baulicher Anlagen 
durch technische Aufbauten und Teile haustechnischer Anlagen (z.B. Fahrstuhlschächte, Klima-
geräte, Schornsteine etc.) auf maximal 10% der realisierten Gebäudegrundfläche um bis zu 
2,50 m überschritten werden. 

2. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen fest-
gesetzt. Ausnahmsweise können gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO geringfügige Überschreitungen 
der Baugrenzen bis zu 1,50 m Tiefe durch Bauteile oder Gebäudeteile, wie z.B. Erker, Balkone 
und Wintergärten, zugelassen werden, wenn diese im Einzelnen nicht breiter als 5,00 m sind. 

Freitreppen und Terrassen sind bis zur Höhe des Erdgeschossfußbodens und bis zu einer Tiefe 
von 4,00 m auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, wenn diese im Einzelnen nicht breiter als 
5,00 m sind. 
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3. Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen mit ihren Ein-
fahrten, § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO 

Nebenanlagen sind im Vorgartenbereich (zwischen anbaufähiger Erschließungsfläche und Ge-
bäude) mit Ausnahme von Abfallbehältnissen und Fahrradabstellplätzen unzulässig. In den übri-
gen Grundstücksfreiflächen sind Nebenanlagen zulässig. 

Garagen und Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. Stellplätze und Garagen dürfen nur in einer Grundstückstiefe bis maximal 15 m, gemes-
sen ab Grenze der anbaufähigen Erschließungsfläche, errichtet werden. 

Garagen müssen auf der Seite ihrer Einfahrt einen Mindestabstand von 3,00 m, gemessen in der 
Mittelachse der Garagenzufahrt, zu öffentlichen Erschließungsflächen aufweisen. 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Habitatschutz (V 01) 

Eine flächige und funktionale Beeinträchtigung angrenzender Habitat- und Biotopflächen durch 
Befahren, Lagerung von Aushub/Oberboden und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-
zeugteilen im Zuge der Bauausführung ist unzulässig. Daher sind während der Bauzeit entspre-
chende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 (z.B. Bauzäune o.ä.) zwingend vorzusehen. Die 
Art der Maßnahmenumsetzung ist durch die Ökologische Baubegleitung (siehe Artenschutzmaß-
nahme S 01) festzulegen, zu dokumentieren und regelmäßig bis zum Bauende zu kontrollieren. 
Der Gemeinde Groß-Zimmern und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-
Dieburg ist von der Ökologischen Baubegleitung ein Ergebnisbericht als Vollzugsdokumentation 
vorzulegen, aus der auch die Art der Schutzmaßnahmen hervorgeht. 

Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten (V 02) 

Bei Scheiben mit freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z.B. Übergänge, Wintergär-
ten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil > 75 % ist auf spiegeln-
des, klares Glas zu verzichten (siehe auch Punkt B.1) und stattdessen beschichtetes Glas (z.B. 
Vogelschutzglas „Ornilux“ der Firma Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, Remshalden) zu ver-
wenden oder auf die nachfolgenden Maßnahmen zurückzugreifen, um die Scheiben für Vögel 
sichtbar zu machen: Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder struktu-
rierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder fest vorgelagerte Konstruk-
tionen (z.B. Rankengitterbegrünungen). Vorgaben zu Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und 
Reflektanz sind der derzeit als Stand der Technik geltenden Broschüre „Vogelfreundliches Bauen 
mit Glas und Licht“ zu entnehmen. 

Beschränkung der Rodungszeit (V 03) 

Die Rodung von Gehölzen hat außerhalb der Brutzeit - also zwischen 1. Oktober und 28./29. Feb-
ruar - zu erfolgen. Dies umfasst ausdrücklich auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und den 
Rückschnitt von Ästen. 

Regelungen zur Baufeldfreimachung (V 04) 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen außerhalb der 
Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Gleiches gilt für ggf. durchzufüh-
rende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung so-
wie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 
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Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Ausnahme 
auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die entsprechend be-
anspruchten Flächen unmittelbar vor Beginn der Erdarbeiten bzw. Einrichtung der Baustelle sorg-
fältig durch eine Ökologische Baubegleitung auf vorhandene Bodennester abgesucht werden 
(Baufeldkontrolle). Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden 
Nestbau mit einschließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet und der 
Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen verschoben werden. Der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung in 
jedem Fall, d.h. sowohl bei positivem als auch bei negativem Nachweis von Bodennestern ein 
Ergebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung vorzulegen. 

Ökologische Baubegleitung (S 01) 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung und Begleitung 
bei der Umsetzung und Dokumentation der nachfolgend aufgelisteten, artenschutzrechtlich fest-
gesetzten Maßnahmen ist eine fachlich qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landes-
pflege oder vergleichbarer Fachrichtungen als Ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzusetzen. 
Die Ökologische Baubegleitung ist daher frühzeitig über alle Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 
Die wesentlichen Aufgaben der Ökologischen Baubegleitung sind die Einweisung der Bauarbei-
tenden vor Ort bezüglich potenzieller artenschutzrechtlicher Konflikte und die Umsetzung sowie 
die Kontrolle der Umsetzung und Funktionalität folgender Maßnahmen: 

 V 01 Habitatschutz 
 V 04 Regelungen zur Baufeldfreimachung (hier nur bei Inanspruchnahme der Ausnah-

meregelung) 

Verschluss von Bohrlöchern (S 02) 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch geeig-
nete Substrate zu verschließen. 

Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut (S 03) 

Das für Anpflanzungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das ein-
zusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stammen. Bei allen Baumgehölzpflanzun-
gen sind unbehandelte Pflanzpfähle zu verwenden. 

Minimierung von Lockeffekten für Insekten (S 04) 

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sowie die Beleuchtung der öffentlichen und 
privaten Verkehrsflächen sind ausschließlich nach unten abstrahlende, warmweiße LED-Leuch-
ten mit einer maximalen Farbtemperatur von 3.000 Kelvin oder vergleichbare Technologien mit 
verminderten Lockeffekten für Insekten zulässig. 

Sicherung von Austauschfunktionen (S 05) 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 15 cm einzu-
halten. Bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) muss eine bodennahe Ma-
schenweite von mindestens 15 cm vorgesehen werden. Die Errichtung von Mauersockeln ist 
nicht zulässig (siehe auch Punkt B.2). 

Reduzierung der Bodenversiegelung 

Befestigte ebenerdige Stellplätze auf den Baugrundstücken sind mit wasserdurchlässiger, teilbe-
grünter Oberfläche herzustellen (z.B. Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder 
andere versickerungsaktive Materialien). Bituminöse Decken oder Betonbeläge sind nicht zuläs-
sig. 
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Dachbegrünung 

Flachdächer sind zu einem Anteil von mindestens 75% in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-
Begrünung zu versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss hierbei mindestens 8 cm, die 
Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte mindestens 10 cm, bei 
Verwendung eines Schüttstoffgemisches mindestens 12 cm betragen. 

Anpflanzung bienenfreundlicher Gehölze 

Bei mindestens 75% der zum Anpflanzen festgesetzten Gehölze sind bienenfreundliche Arten 
anzupflanzen, welche in den Auswahllisten unter Punkt C.9.3 mit „*“ gekennzeichnet sind. 

Unterhaltung und Pflege von Gehölzen 

Alle Pflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen (keine Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel). Abgestorbene Gehölze und abgängige Gehölze, die aus Gründen der Verkehrssi-
cherungspflicht gerodet werden müssen, sind nachzupflanzen. 

6. Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

Auf mindestens 25% der Dachflächen von Gebäuden sind Solaranlagen (Sonnenkollektoren 
und/oder Photovoltaikanlagen) zu errichten. Die Solarelemente dürfen in aufgeständerter Bau-
weise auch über begrünten Dachflächen errichtet werden. 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

Pflanzvorgaben 

Für die Bepflanzung der privaten Freiflächen mit Bäumen und Sträuchern sind ausschließlich 
einheimische, standortgerechte Arten (siehe Listen empfohlener Gehölzarten unter Punkt C.9.30) 
einzusetzen. Es ist zu beachten: 

a) Baumpflanzungen 

- 1. Ordnung - Pflanzqualität: Hochstamm; Mindeststammumfang 16 - 18 cm 
- 1. Ordnung - Pflanzqualität: Heister 3 x verpflanzt; Mindeststammumfang 10 - 12 cm 
- 2. Ordnung - Pflanzqualität: Heister 3 x verpflanzt; Mindestgröße 150 - 175 cm 

b) Strauchgehölzpflanzungen 
- Pflanzenqualität und fachliche Ausführung der Pflanzungen gemäß nachstehender Vorga-

ben 

Qualitätsanforderungen an das eingesetzte Pflanzgut 

- Straucharten: Strauch 2 x verpflanzt; Mindestgröße 100 - 125 cm; keine Containerware 
- Rosa-Arten: Strauch 2 x verpflanzt; Mindestgröße 60 - 100 cm 

Pflanzhinweise 

- Die Strauchgehölzarten sind möglichst gruppenweise (3 - 5 Exemplare) zu pflanzen 
- Die Pflanzdichte beträgt bei den Hochstraucharten 1 Stück/2 m², bei den Niederstraucharten 

1 Stück/1 m² 

Unzulässig ist das Anpflanzen von Nadelgehölzen (Ausnahme: Eiben) und Hybridpappeln. 

Auf den Baugrundstücken ist je 200 m² Grundstücksfreifläche mindestens ein hochstämmiger 
Laubbaum zu pflanzen. Bestandsbäume werden angerechnet. 



3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Gemeinde Groß-Zimmern 
„Alte Ziegelei“ Textliche Festsetzungen 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 6 

8. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

Alle festgesetzten Gehölzanpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und vor schädlichen Einflüs-
sen, insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnahmen zu schützen. Sie sind hierzu ggf. 
vor Beginn der Baumaßnahmen in den entsprechenden Bereichen als zu erhalten zu kennzeich-
nen und durch geeignete Maßnahmen, z.B. Bauzaun, zu schützen. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 
nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. mit § 9 Abs. 4 
BauGB 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen, § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO 

Die Dachflächen sind zwingend als extensiv begrünte Fachdächer auszuführen. Die Dacheinde-
ckung kleinerer Nebendächer (Erker, Vordächer) können auch mit matten, nicht spiegelnden 
Dachmaterialien ausgeführt werden. 

Dachaufbauten, auch Solaranlagen (Sonnenkollektoren und/oder Photovoltaikanlagen), sind zu-
lässig. 

Fassaden sind mit nichtspiegelnden Werkstoffen herzustellen oder zu verkleiden. Verspiegeltes 
Glas ist bei der Fassadengestaltung nicht zulässig (siehe auch Punkt A.5; Maßnahme V 02). Für 
die Fassaden sind ausschließlich gedeckte Farben zulässig, d.h. Farbgebung hoher Leuchtkraft 
bzw. Signalwirkung sind nicht zulässig. 

2. Einfriedigungen (Mauern, Zäune, Hecken etc.), 
§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO 

Für Einfriedungen sind Maschendraht- und Stabgitterzäune zulässig, wenn sie mindestens ein-
seitig durch Hecken begrünt werden. Weiterhin zulässig sind Hecken und Holzstaketenzäune. 
Andere Einfriedungen (z.B. Holzflechtzäune, geschlossene Mauern) sind unzulässig. Auf die 
Bestimmungen des Hessischen Nachbarrechtes wird hingewiesen. Hecken sind durch eine aus-
gewogene Mischung standortgerechter Gehölzarten der oben aufgeführten Auswahlliste herzu-
stellen. 

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie von Nadelgehölzen ist nicht zu-
lässig. 

Stützmauern sind nach den Bestimmungen der HBO zulässig. 

Die Errichtung von Mauersockeln unter Zäunen ist nicht zulässig (siehe auch Punkt A.5; Maß-
nahme S 05). Als Ausnahme können Naturstein-Trockenmauern sowie Naturschotter-Gabionen 
und entsprechende Gabionenelemente bis 0,80 m Höhe zugelassen werden, wenn im Abstand 
von maximal 10 m Bodenöffnungen mit einer Höhe von mindestens 15 cm und einer Breite von 
mindestens 15 cm vorgesehen werden. Natursteinmauern im Mörtelverbund gelten nicht als Tro-
ckenmauern und sind somit nicht zulässig. 

Die Sichtwinkel an Grundstückszufahrten (Mindestsichtfelder) sind in einer Höhe zwischen 
0,80 m und 2,50 m von sichtbehinderndem Bewuchs oder baulichen Sichtbehinderungen freizu-
halten. 

3. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse, 
§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben. 
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4. Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen, § 91 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HBO 

Die Grundstücksfreiflächen sind, soweit nicht baulich genutzt (z.B. Gebäude, Terrassen, Stell-
plätze, Garagen, Zufahrten, Zuwegungen etc.), dauerhaft als zusammenhängende ökologisch 
wirksame Grün- / Gartenflächen anzulegen und zu unterhalten. 

Grundstücksfreiflächen dürfen nur als Pflaster-, Kies- und Schotterflächen befestigt werden, so-
weit es für ihre Nutzung als Zugänge, Gartenwege, Terrassen, Garageneinfahrten und Stellplätze 
erforderlich ist. Die Anlage von Pflaster-, Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung (z.B. 
als Steingarten) ist im Übrigen nicht zulässig. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

1. Denkmalschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Stein-
setzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste) 
entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessenARCHÄOLO-
GIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige im unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren 
für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

2. Pflanzabstände 

Bei der Pflanzung tiefwurzelnder Bäume im Nahbereich von Leitungstrassen - insbesondere bei 
Telekommunikationsanlagen - ist ein Abstand von mindestens 2,5 m zu den liegenden Versor-
gungsleitungen einzuhalten. Ansonsten sind zwingend Schutzmaßnahmen durchzuführen (Lei-
tungs- und Baumschutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte und unterirdi-
sche Ver- und Entsorgungsanlagen, DIN 1998, DIN 18920, kommunale Koordinierungsrichtlinie 
und Richtlinie zum Schutz von Bäumen etc.). 

Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch Versorgungsunternehmen im Bereich beste-
hender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die Versorgungsträger zu errich-
ten. 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Lei-
tungstrassen zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen) und Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) einen Min-
destabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand un-
terschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der 
Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln 
sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 
Private Ver- und Entsorgungsleitungen sind analog zu berücksichtigen. 

Bei Gehölzpflanzungen im Bereich von Nachbargrenzen ist im Hinblick auf die Pflanzabstände 
das Hessische Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE) zu beachten. 

3. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern, die Verwendung bestimm-
ter Brennstoffe als Heizenergieträger und den Einsatz regenerativer Energien 

Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird hingewiesen. Zur Minimierung 
schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) sowie zur rationellen 
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Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Passivhäuser zu er-
richten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird der Einsatz regenerativer Ener-
gieformen (z.B. Solaranlagen etc.) auch über das gesetzlich geforderte Mindestmaß bzw. die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes hinaus empfohlen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Errichtung von Gebäuden die 
erforderlichen baulichen Maßnahmen für den Einsatz von Solaranlagen (Sonnenkollektoren 
und/oder Photovoltaikanlagen) zu treffen sind (siehe Punkt A.6). 

4. Baugrund / Grundwasserstände / Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde keine Baugrunderkundung durchgeführt 
wurde. Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn eine objektbezogene Erkundung 
auch in Bezug auf mögliche Grundwasserstände zu beauftragen. Es ist davon auszugehen, dass 
Grund- bzw. Schichtenwasser oberflächennah ansteht. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auf-
fälligkeiten (Verfärbungen, ungewöhnlicher Geruch etc.) zu achten. Werden solche sensorischen 
Auffälligkeiten des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Boden-
veränderungen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Darmstadt (Dezernat IV / Da 41.5), zu informieren. 

Bei Baugenehmigungsverfahren, die Altflächen, schädliche Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden betreffen, ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV / Da 41.5 (zuständige Bodenschutzbehörde), zu be-
teiligen. 

Bei dem Bereich des Wohngebietes „Alten Ziegelei“ handelt es sich um eine Altfläche (Altstand-
ort), die in der Altflächendatei des Landes Hessen unter der ALTIS-Nummer 432.011.010-
001.168 erfasst worden ist. Für die Altfläche wurde nach umfangreichen Beprobungen und Ana-
lysen eine Entsorgungs- und Sanierungskonzeption erstellt und mit der zuständigen Behörde ab-
gestimmt. Die entsprechenden Umsetzungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Boden-
schutzbehörde. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) sowie der LAGA M 20 (Mitteilung 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische 
Regeln“ mit den überarbeiteten Zuordnungswerten des Merkblattes „Entsorgung von Bauabfäl-
len“ der hessischen Regierungspräsidien) bzw. ab dem 01.08.2023 die Regelungen der Mantel-
verordnung (Verordnung zur Ein-führung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und 
der Gewerbeabfallverordnung) in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten sind. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Richtlinien sind zu beachten. In die-
sem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Beachtung der DIN 19639 (Bodenschutz bei Pla-
nung und Durchführung von Bauvorhaben) hingewiesen. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 
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Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

5. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Um Trinkwasser einzusparen (§ 37 Abs. 4 HWG) wird empfohlen, nicht schädlich verunreinigtes 
Niederschlagswasser für die Brauchwassernutzung und Freiflächenbewässerung aufzufangen 
und zu nutzen. 

Es wird empfohlen, das nicht gesammelte bzw. verwendete Niederschlagswasser der befestigten 
Freiflächen und Dachflächen oder aus dem Überlauf von Zisternen bei geeigneten Untergrund-
verhältnissen auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern, 
sofern wasserrechtliche Belange nicht entgegenstehen. Bei der Versickerung von Niederschlags-
wasser sind die Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nie-
derschlagswasser nach den aktuellen Arbeits- und Merkblättern der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser sowie der Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit Regenwasser zu bemessen. Die Sohlen von Versickerungsanlagen müssen einen 
Grundwasserabstand von mindestens 1 m aufweisen. 

Für die Niederschlagswasserversickerung ist eine eigenständige wasserrechtliche Erlaubnis er-
forderlich. Ein Erlaubnisantrag ist im Rahmen der Objektplanung rechtzeitig bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzureichen. Mit dem Erlaubnisantrag ist der 
qualitative und quantitative Nachweis nach den gültigen DWA-Regelwerken zu erbringen, dass 
die Versickerung hydraulisch möglich ist und dass keine Schadstoffe in das Grundwasser einge-
tragen werden können. 

Im Plangebiet erfolgt die Entwässerung im Trennsystem. Nicht auf den Grundstücken versicker-
tes Niederschlagwasser ist in den Regenwasserkanal einzuleiten. Eine Einleitung von Nieder-
schlagwasser in den Schmutzwasserkanal wird im Rahmen der Entwässerungsgenehmigungen 
nicht zugelassen. 

6. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 HBO und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung). Die Differenzierung nach der bauli-
chen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 BauNVO. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen gemäß Anhang HE 1 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr) der 
Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu befestigen 
sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen 
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Diese Werte entsprechen auch den Vorga-
ben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der Objekt-
planung ebenfalls zu beachten ist. 

Sofern Gebäude errichtet werden sollen, bei denen die zum Anleitern bestimmten Stellen (Fens-
ter etc.) mehr als 8,00 m über der Geländeoberfläche liegen, ist der zweite Rettungsweg baulich 
sicherzustellen, da die örtliche Feuerwehr derzeit nicht über ein eigenes Hubrettungsfahrzeug 
verfügt. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 
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7. Immissionsschutz 

Forderungen gegen die Straßenbauverwaltung oder die Gemeinde auf aktive Lärmschutzmaß-
nahmen (z.B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. 
Einbau von Lärmschutzfenstern) sind ausgeschlossen. 

8. Bauliche Empfehlungen 

Für die Gestaltung der Fassaden sollen vornehmlich naturraumtypische Materialien eingesetzt 
werden. 

9. Artenschutz bzw. Artenhilfe und ökologische Aufwertung des Plangebietes 

9.1 Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 
Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung 
von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, schon vor der Durchführung von Bau-
maßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
nach artenschutzrechtlich relevanten Arten durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher 
empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu beantragen. 

Empfehlungen für eine „bienenfreundliche Gemeinde“ 

Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von 
Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, wel-
che die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsek-
ten besonders eignen. Entsprechend gekennzeichnet sind daher die bevorzugt zu verwendenden 
Gehölzarten (siehe Listen empfohlener Gehölzarten unter Punkt C.9.3). 

Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen verwendet 
werden, welche für die Bienenweide günstig sind. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen 
der Fall, die durch Organisationen wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. Bei-
spielhaft genannt seien hier: 

 Rieger-Hofmann: „Nr. 01: Blumenwiese“ 
 Rieger-Hofmann: „Nr. 02: Frischwiese“ 
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Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für Blüh-
flächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen 
angeboten und angelegt werden. Beispielhaft werden hier geeignete Mischungen dreier Anbieter 
aufgeführt, die durch „VWW-Regiosaaten“ bzw. „Regiozert“ zertifiziert sind: 

 Rieger-Hofmann: „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ 
 Appels Wilde Samen: „Veitshöchheimer Bienenweide“ 
 Saaten-Zeller/Wildackershop: „Lebensraum Regio“ UG 9 

Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. 
In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach 
ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst mög-
lich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern bieten Insekten 
attraktive Nahrungsquellen und bilden somit einen wichtigen Pfeiler der bienenfreundlichen Maß-
nahmen. 

9.2 Empfohlene Maßnahmen und Hinweise zur Artenhilfe sowie zur ökologischen 
Aufwertung des Plangebietes 

Es wird empfohlen, die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken sowie die Beleuchtung der 
Verkehrsflächen so zu installieren, dass sie ausschließlich die zu beleuchtenden Flächen an-
strahlt. Die nächtliche Beleuchtung sollte darüber hinaus auf das zeitlich und räumlich unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden. 

Es wird empfohlen, größere Fassaden mit geeigneten Kletter- oder Rankpflanzen zu bepflanzen. 

Es wird empfohlen, bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnungen von räumlichen Grenzen auf 
den Einsatz von Trassierband (Flatterband) zu verzichten. Zur sicheren Abgrenzung sollten vor 
allem Bauzaunelemente, Holzgatter u.ä. verwendet werden. Notwendige Markierungen sollten 
durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe hergestellt werden. (E 01) 

Es wird empfohlen, an Neubauten nutzbare Quartierstrukturen für Fledermäuse vorzusehen. 
Diese können in Form von Holzverschalungen ausgeführt werden. Alternativ können Fledermaus-
kästen aufgehängt bzw. Quartiersteine eingebaut werden. (E 02) 

9.3 Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten 
Für die Anpflanzung standortgerechter und heimischer Gehölze (siehe Punkt A.7) werden insbe-
sondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. Gehölze zur besonderen Unterstützung der 
Hummel- und Bienenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit „*“ ge-
kennzeichnet. 

Bäume (großkronige Arten) 

Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), Alnus glutinosa 
(Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus (Hainbuche), Castanea sa-
tiva* (Edel-/Esskastanie), Prunus avium* (Vogelkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quer-
cus robur (Stieleiche), Tilia* spp. (Linden), Hochstämmige Obstbäume* (Regionalsorten) 

Bäume (kleinkronige Arten) 

Acer campestre* (Feldahorn), Prunus padus* (Traubenkirsche), Sorbus aucuparia* (Eber-
esche/Vogelbeere) 

Sträucher/Hecken 

Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Hasel-
nuss), Crataegus* spp. (Weißdorn-Arten), Euonymus europaeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum 
vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus spinosa* (Schlehe), Rosa ar-
vensis* (Feldrose), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Sambucus nigra* 
(Schwarzer Holunder), Viburnum opulus* (Schneeball) 

Als traditionelle dorftypische Elemente außerdem: Flieder, Forsythie, Buxbaum 



3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Gemeinde Groß-Zimmern 
„Alte Ziegelei“ Textliche Festsetzungen 

 

SCHWEIGER + SCHOLZ  Ingenieurpartnerschaft Seite 12 

Rank- bzw. Kletterpflanzen 

Clematis vitalba* (Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Jelängerje-
lieber), Lonicera periclymenum* (Waldgeißblatt), Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii‘* (Jung-
fernrebe/Wilder Wein) 

Polygonum aubertii (Schlingknöterich), als traditionelle dorftypische Elemente außerdem: Echter 
Wein, Spalierobst 

10. Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Darmstadt-Die-
burg an allen wasserrechtlichen Verfahren zu beteiligen ist. Neben den Versickerungsanlagen 
betrifft das auch eventuelle Veränderungen an den namenlosen Oberflächengewässern. 

Ggf. notwendige Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnah-
men) sind bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann, 
und es ist die Erlaubnis des Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Das 
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezer-
nat IV/Da 41.5, Bodenschutz, ist als Obere Bodenschutzbehörde ebenfalls zu beteiligen. Dies gilt 
auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen. 

Entsprechend geltendem Abwasserrecht ist es untersagt, Grundwasser, insbesondere aus Drai-
nagen, in die Abwassersammelleitungen einzuleiten. 

Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden (z.B. Heizöllagerung), 
so sind die Maßgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unterliegen ei-
ner Anzeige- und Prüfpflicht. Zuständig hierfür ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg. 

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser wird emp-
fohlen, in den Gebäuden getrennte Trink- und Brauchwassersysteme einzurichten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines Gartenbrunnens bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg anzuzeigen ist. Das Anzeigeformular ist auf der 
Homepage des Landkreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Was-
ser handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Planbereich in der Starkregen-Hinweiskarte 
für Hessen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit dem Starkre-
genhinweis-Index „Mittel“ versehen ist. Im Sinne einer allgemeinen Anstoßwirkung wird darauf 
hingewiesen, dass das gemeindliche Kanalnetz nicht für entsprechende Starkregenereignisse 
dimensioniert ist. Straßen könnten daher ggf. zeitweise bis zu mehreren Dezimetern hoch über-
flutet werden. Das von den Grundstücken ablaufende Niederschlagswasser könnte ggf. nicht 
durch die Kanalisation aufgenommen werden und könnte zu zeitweisem Rückstau führen. Die 
Bebauung der Grundstücke sollte daher so geplant werden, dass bauliche Schäden und vor allem 
Personenschäden durch Starkregenereignisse möglichst ausgeschlossen sind. Die Erdge-
schosshöhe von Gebäuden sollte ausreichend hoch gewählt werden. Die Anhebung bzw. Aus-
richtung der Erdgeschosshöhe für die geplanten baulichen Anlagen um eine Stufe „über Gelände“ 
würde z.B. einen deutlich höheren Schutz gegen eindringendes Oberflächenwasser bei Starkre-
genereignissen bieten. Kellerräume, Kellerfenster, Tiefgaragenzufahrten etc. sollten gegen ent-
sprechende Starkregen- und Rückstauereignisse geschützt sein oder geschützt werden können. 
Bei Schäden infolge von Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Gemeinde 
Groß-Zimmern verlangt werden. 
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11. Kampfmittel 

Der Gemeinde liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmittelresten im Plange-
biet und dessen Umgebung vor. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge von 
Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der 
Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

12. Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist (siehe 
auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordnerischen und arten-
schutzrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommen und konkretisiert werden. 
Der Freiflächenplan hat zudem die geplante Nutzung der Freiflächen nach Art, Lage und Größe 
mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen An- bzw. Nachpflanzungen, den versiegelten, be-
festigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. darzustellen. 

13. Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Groß-
Zimmern zu ermitteln und in den Bauvorlagen nachzuweisen. Die Stellplätze sind auf dem jewei-
ligen Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 

14. Einsichtnahme in DIN-Normen und Broschüren 

Die folgenden DIN-Normen und Broschüren, die den Inhalt einer Festsetzung des Bebauungs-
planes konkretisieren und hierdurch die Zulässigkeit eines Vorhabens planungsrechtlich beein-
flussen, können im Bauamt der Gemeinde Groß-Zimmern eingesehen werden: 

• DIN 18920: 2014-07 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) 

• Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“; Autoren: Martin Rössler, Wilfried 
Doppler, Roman Furrer, Heiko Haupt, Hans Schmid, Anne Schneider, Klemens Steiof und 
Claudia Wegworth; Herausgeberin: Schweizerische Vogelwarte Sempach; Aktuelle Ausgabe: 
3., überarbeitete Auflage, 2022 


